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Anwendungsbestimmungen fiir
freiheitseinschrankende Massnahmen
und Psychopharmaka

- vom Amt fir Krankenheime und Stadtérztlichen Dienst genehmigt und

am 16.9.1997 in Kraft gesetzt

Geltungsbereich:

¢ Diese Bestimmungen gelten fiir folgende freiheitseinschrénkende Mass-
nahmen, angeordnet zum Selbstschutz (z.B. Sturzgefahr, Kratzen, Haa-
reausreissen) oder zum Schutz Dritter (z.B. Aggression, Eindringen in
Privatsphére):

Unterbringung in einer geschlossenen Umgebung (Zimmer, Abteilung,

Gebaude mit oder ohne Garten)

Schaffen eines geschlossenen Milieus durch organisatorische Mass-

nahmen wie -

- Trickschloss, das von geistig oder motorisch behinderten Patienten
nicht geéffnet werden kann

- Vortduschung geschlossener Tlrschlésser

- Verbot, das Zimmer oder die Abteilung zu verlassen, das mittels
Freiheitseinschrankung oder psychischem Druck (Drohungen)
durchgesetzt wird

Fixierung im Bett mit Gurt, Pflegehemd, Sicherheitsweste oder Spezi-

aldecken z.B. "Zewi®"

Verunmdglichen des Verlassens des Bettes durch Gitter

Fixieren des Patienten an den Sitzplatz durch Korpergurte, Sicher-

heitsweste und/oder durch Angurten der unteren Extremitaten

Blockieren des Sessels mittels Tischchen oder Servierbrett, das vom

Patienten nicht entfernt werden kann

Fixieren des Rollstuhls

Selektives Blockieren der Hédnde durch Gurten, Handschuhe oder an-

dere Massnahmen

Verbote (z.B. Raucherwaren zu besitzen).

Ausnahmen: Bei Eintritt von aussen auf eine geschlossene Abteilung oder

auf eine Demenzabteilung mit Sicherheitsmassnahmen, fir die vor dem
Eintritt ein Konsens zwischen der einweisenden Instanz und den Angehé-
rigen erreicht worden ist oder bei Ubertritt aus einer Psychiatrischen Klinik
(spezielle Rechtslage) fiir das Weiterfiihren von Massnahmen, die schon
in der Klinik durchgeftihrt wurden.
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¢+ Diese Anwendungsbestimmungen gelten auch fir die Anwendung von
Psychopharmaka im engeren Sinne, d.h. alle Psychopharmaka wie
e Neuroleptika
e Benzodiazepine
e Sedativa
e Analgetika
die eingesetzt werden
— zur Beruhigung, Sedierung oder Aggressionsminderung tagstiber
— zur Verhinderung von Aufstehen und Wandern in der Nacht
ausser sie werden im Einzelfall eingesetzt
e zur Schmerzbehandlung oder Palliation, d.h. Linderung von subjekti-
ven Beschwerden wie z.B. Atemnot
e zur Behandlung von depressiver oder angstlicher Verstimmung
e zur Behandlung einer Wahnvorstellung, z.B. Paranoid oder Halluzina-
tion
e zur Behandlung von Schlaflosigkeit durch
— kurzwirksame Benzodiazepine (z.B. Halcion®, Dormicum®, Sere-
sta®)
— sedierende kurzwirksame Neuroleptika (z.B. Melleril®, Dipiperon®)
— andere kurzwirksame Hypnotika (z.B. Chloraldurat®, Antihistamini-
ka®)
— Phytotherapeutika wie Baldrian oder Hopfen
e zur Behandlung von Epilepsie

Fir den Einsatz von freiheitseinschrinkenden Massnahmen oder von
Psychopharmaka im engeren Sinne (s.d.) gelten folgende Regeln:
1. Kurzfristiger Einsatz
¢ Sie konnen kurzfristig (d.h. bis zum nachsten reguléren Arbeitstag) einge-
setzt werden:
e eigenverantwortlich durch die zustandige diplomierte Pflegeperson
— wenn sie aufgrund einer individuellen oder generellen "nach Be-
darf-Verordnung" vom verantwortlichen Arzt dazu ermachtigt ist
— unter Eintragung im Kardex (Zeit und Dosis) und schriftlicher Be-
griindung im Verlaufsteil
e nach - z.B. telefonischer - Rucksprache
- mit der/dem diensthabenden Verantwortlichen der Pflegeleitung
(.....) bei freiheitseinschrankenden physischen Massnahmen oder
— dem/der Verantwortlichen des Arztdienstes bei nicht "nach Bedarf"
verordneten Psychopharmaka
Sind die kurzfristig durchgeflihrten Massnahmen am né&chsten reguléren
Arbeitstag weiterhin nétig, gilt das unter Punkt 3) Beschriebene.
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2. Mittelfristiger Einsatz

¢ Sie kénnen mittelfristig (d.h. wahrend maximal eines Monats) eingesetzt
werden:

e durch mit persdnlichem Visum unterschriebene Verordnung des

Arztdienstes :

— ausser fiir Bettgitter oder Rollstuhltischchen, wozu das Visum
des/der Verantwortlichen des Pflegedienstes (.....) bend&tigt wird
und

— ausser fir Fixierungen mit Gurt, Pflegehemd, Sicherheitsweste und
Handfixation, wozu das Visum sowohl des Arztdienstes als auch
des/der Verantwortlichen des Pflegedienstes (......) bendtigt wird.

Vorkommnisse, die zu diesen Verordnungen Anlass geben, sind durch das
zustandige Pflegepersonal im Kardex im Verlaufsblatt zu beschreiben. Sie
sind bei Visumspflicht der Pflegeleitung gegebenenfalls durch diese zu er-
ganzen, mindestens aber zu visieren. Die entsprechende &arztliche Verord-

- nung ist in der Krankengeschichte zu begriinden (nur Ausnahmen werden
vom Arztdienst direkt im Kardex vermerkt).

3. Langerfristiger Einsatz
+ Sie kbnnen maximal flir sechs Monate eingesetzt werden:

Nach einem interdisziplindren Gespréach zwischen den Verantwortli-
chen des Pflegeteams und dem/der Verantwortlichen des Pflegedien-
stes (.....) sowie des Arztdienstes

Mit speziell gekennzeichneter Dokumentation im Kardex nach dem
Schema "Problem - Ziel - Massnahme", das von dem/der Verantwortli-
chen des Pflegedienstes (....) und vom Arztdienst visiert wird.

Diese Dokumentation muss auch einen Hinweis darauf enthalten, wer
dariiber ein Gesprach mit welchen Angehdrigen zu fihren hat oder
wer es gefihrt hat. Das Datum und Ergebnis des Gesprachs sind
ebenfalls aufzufiihren.

Spatestens nach sechs Monaten muss das interdisziplindre Gesprach wie-
derholt und entsprechend dokumentiert werden. Der Termin daftir ist recht-
zeitig festzulegen.

Familienkonferenz

¢ In schwierigen Situationen empfiehlt sich das Abhalten einer Familien-
konferenz, wenn mdglich mit Einbezug des Patienten selbst und mdég-
lichst aller interessierter Angehérigen mit den Verantwortlichen des Pfle-
ge- und Arztdienstes sowie gegebenenfalls weiteren Beteiligten (z.B. The-
rapiepersonal, Heimleitung, Sozialdienst).
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¢ Vorgehen bei Urteilsfahigkeit |
Mit diesbezlglich urteilsfahigen Betagten muss der Einsatz von freiheit-
seinschrankenden Massnahmen besprochen und zusammen mit ihnen
entschieden werden. Dieses Gesprach wird im Kardex vermerkt und
muss dem Arztdienst zum Visum vorgelegt werden zur arztlichen Bestati-
gung der diesbezulglichen Urteilsfahigkeit.

40 -



	Anwendungsbestimmungen für freiheitseinschränkende Massnahmen und Psychopharmaka vom Amt für Krankenheime und Stadtärztlichen Dienst genehmigt und am 16.9.1997 in Kraft gesetzt

